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VStGB Völkerstrafgesetzbuch
WVRK Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträ-

ge vom 23. Mai 1969 (Wiener Vertragsrechtskonven-
tion)

z. B. zum Beispiel
ZP I Zusatzprotokoll vom 08. Juni 1977 zu den Genfer

Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz
der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte

ZP II Zusatzprotokoll vom 08. Juni 1977 zu den Genfer
Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz
der Opfer nicht internationaler bewaffneter Konflik-
te
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Einleitung

Kriegsverbrechen gegen Eigentum – ein Verbrechen gegen Menschen

Bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts war die Aneignung oder Zerstö-
rung von Eigentum von Personen, die dem Gegner verbunden waren, völ-
kerrechtlich erlaubt, und zwar unabhängig davon, ob dies einem militäri-
schen Zweck nützlich war.1 Erst durch die in der „General Order No. 100,
Instructions for the Government of Armies of the United States in the
Field“ von 1863, die allgemein als „Lieber Code“ bekannt geworden ist,
aufgestellte Doktrin der militärischen Notwendigkeit verlor das uneinge-
schränkte Ermessen, wie mit feindlichem Eigentum umzugehen ist, seinen
Boden.2 In gewissen Grenzen, die im Rahmen dieser Arbeit aufgezeigt
werden sollen, sind auch heute noch die Beschlagnahme und Zerstörung
von Eigentum sowie die Kriegsbeute gestattet. Ansonsten hat sich im Völ-
kerrecht ein Verbot der Aneignung, Beschlagnahme oder Zerstörung von
Eigentum und der Plünderung herauskristallisiert. Dementsprechend hat
der „Internationale Strafgerichtshof zur Verfolgung von Personen, die für
die Begehung von schweren Verletzungen des humanitären Völkerrechts
im ehemaligen Jugoslawien seit 1991 verantwortlich sind“ (im Folgenden:
JStGH) in seinem Čelebići-Urteil festgehalten:

“international humanitarian law not only proscribes certain conduct
harmful to the human person, but also contains rules aimed at protect-
ing property rights in times of armed conflict; thus, whereas historical-
ly enemy property was subject to arbitrary appropriation during war,
international law now imposes strict limitations on the measures
which a party to an armed conflict may lawfully take in relation to pri-
vate and public property of an opposing party”.3

Im Zusammenhang mit internationalen oder nichtinternationalen bewaff-
neten Konflikten stehen in der täglichen Berichterstattung Verbrechen, die
gegen Eigentum begangen werden, nicht im Vordergrund. Dies ist inso-

A)

1 Carnahan, 92 AJIL (1998), S. 213, 218; König, S. 302; Ambos, in: MüKo, Bd. 8, § 9
Rn. 2.

2 Carnahan, 92 AJIL (1998), S. 213, 218.
3 JStGH, Urteil vom 16.11.1998 (Čelebići), IT-96–21-T, para. 587.
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weit auch nachvollziehbar, da die unmittelbar gegen Personen gerichteten
Verbrechen, wie etwa der Völkermord, Vergewaltigungen und der Einsatz
von Kindersoldaten und das damit verbundene Leid den Betrachter sofort
packen und tiefe Erschütterung hervorrufen. Das darf den Blick darauf
nicht verstellen, dass auch Taten, die gegen Eigentum begangen werden,
letztlich die Menschen selbst betreffen. Zum einen betrifft die Zerstörung
von Eigentum häufig die Lebensgrundlage der betroffenen Menschen, so
etwa wenn Häuser oder Felder zerstört werden.4 Zum anderen sollte man
sich nicht nur die Konsequenzen einer einzelnen Tat für eine betroffene
Person vor Augen halten, sondern die Konsequenzen für eine ganze Bevöl-
kerung oder Bevölkerungsgruppe, die oftmals mit den Kriegsverbrechen
gegen Eigentum in Zusammenhang stehen. So ist zum Beispiel die Ver-
wüstung und Zerstörung auf dem Truppenrückzug (sog. „Scorched-
Earth“-Politik) geeignet, eine ganze Region zunächst unbewohnbar zu ma-
chen. Das Niederbrennen von Häusern und Lebensmittellagern stellt für
die Betroffenen eine besondere Härte dar und kann Hungersnöte hervor-
rufen oder verstärken. Während darüber hinaus Plünderungen oftmals da-
zu dienen, den Kämpfern eine Entlohnung zu teil kommen zu lassen,5
werden Zerstörungen, insbesondere von Häusern, häufig als Mittel der
Kriegsführung oder zur Vertreibung eingesetzt. So wurden zum Beispiel
während des Konflikts in Darfur in großem Umfang Häuser und Lebens-
mittellager der Bevölkerung der Fur niedergebrannt.6 Teilweise werden in
Konflikten nach Angriffen ganze Dörfer niedergebrannt, ohne dass es da-
für eine militärische Notwendigkeit geben würde.7 Das Niederbrennen
von Häusern, die Zivilisten als Schlafplatz dienen konnten, wurde in der
Region Ituri im Kongo als Methode der Kriegsführung eingesetzt.8 Zudem
werden die umfangreichen, der Ermordung der Zivilbevölkerung folgen-
den, Zerstörungen von Häusern eingesetzt, um ganze Dörfer auszulö-

4 Thompson, War and the Protection of Property, in: Primoratz, S. 239, 243 ff. mit
dem Beispiel der Zerstörung von Olivenfeldern in Palästina im Rahmen israeli-
scher Militäroperationen.

5 Vgl. IStGH, Urteil vom 21.03.2014 (Katanga), ICC-01/04–01/07–3436, para. 951;
Van den Herik/Dam-De Jong, Criminal Law Forum 22 (2011), S. 237, 264.

6 Siehe z. B. IStGH, Warrant of Arrest, 01.03.2012 (Hussein), ICC-02/05–01/12–2,
S. 9.

7 Vgl. z. B. IStGH, Decision on the Confirmation of Charges, 16.12.2011 (Mbarushi-
mana), ICC-01/04–01/10–465-Red, para. 195 f., 207 f., 225.

8 IStGH, Urteil vom 21.03.2014 (Katanga), ICC-01/04–01/07–3436, para. 516.
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schen.9 Ähnlich sind im Konflikt im ehemaligen Jugoslawien Inbrandset-
zungen und Zerstörungen als Mittel eingesetzt worden, die Bevölkerung
zur Flucht zu bewegen und deren Rückkehr zu verhindern.10 Aus der Art
der Verbrechen war ersichtlich, dass die Soldaten der Armee der Kroaten
in Bosnien-Herzegowina („Hrvatsko vijeće obrane“, HVO) nicht beabsich-
tigten, einem bewaffneten Widerstand zu begegnen, sondern die muslimi-
sche Bevölkerung zur Flucht bewegen und sicherstellen wollten, dass diese
nicht wieder zurückkam. Zu diesem Zweck wurden Häuser nach der Plün-
derung in Brand gesetzt und zerstört. Dass sich dies speziell gegen die mus-
limische Bevölkerung richtete, zeigte sich daran, dass teilweise kroatische
Häuser verschont blieben.11 In diesem Zusammenhang kann auch der Kul-
turgüterschutz eine weitere Bedeutung erlangen. So können umfassende
Zerstörungen der Kulturgüter eines Volkes einen Völkermord begleiten
oder einen Bestandteil des Verbrechens gegen die Menschlichkeit ausma-
chen, wenn diese gerade dazu dienen, eine bestimmte Ethnie oder Religi-
on auszulöschen.12

Während das Anwenden einer „Scorched-Earth“-Politik im Hinblick auf
die Zerstörung der Infrastruktur unter Umständen durch militärische Not-
wendigkeit gerechtfertigt sein kann, wird eine militärische Notwendigkeit
beim Niederbrennen privater Häuser und Lebensmittelvorräte nicht gege-
ben sein. Schon in den Nachkriegsprozessen hatten sich die Militärgerich-
te damit auseinandergesetzt, dass im Rahmen des Vorgehens gegen die
französische Widerstandsbewegung Vergeltungsmaßnahmen gegen die Be-
völkerung neben zahlreichen Morden auch das Niederbrennen von Häu-
sern und Plünderungen beinhalteten.13 Im Zusammenhang mit der Frage
der militärischen Notwendigkeit ist zu berücksichtigen, dass staatliches,

9 IStGH, Urteil vom 21.03.2014 (Katanga), ICC-01/04–01/07–3436, para. 1126; De-
cision on the Confirmation of Charges, 30.09.2008 (Katanga and Ngudjolo Chui),
ICC-01/04–01/07–717, para. 549.

10 JStGH, Urteil vom 03.03.2000 (Blaškić), IT-95–14-T, paras. 418, 559; Urteil vom
01.09.2004 (Brđanin), IT-99–36-T, para. 118.

11 JStGH, Urteil vom 03.03.2000 (Blaškić), IT-95–14-T, paras. 630, 634.
12 Brammertz/Hughes/Kipp/Tomljanovich, JICJ 14 (2016), S. 1143, 1145 ff.; siehe dazu

auch: Walsh, 4 Willamette Bull. Int’l Law & Policy (1996), S. 59, 74 ff. mit Bei-
spielen aus dem Konflikt im ehemaligen Jugoslawien und dem „Einsatzstab Ro-
senberg“, der im Nazi-Deutschland für die Sammlung von Kunstwerken und
Kulturgütern zuständig war. Zum Einsatzstab Rosenberg auch IMG, Urteil vom
01.10.1046 (The Major War Criminals), in: IMG-Protokolle, Bd. 1, S. 189, 271 f.
und 332 ff.; Birov, 30 N.Y.U.J. Int’L & Pol. (1997), S. 201, 210 ff. und 220.

13 Permanent Military Tribunal, 03.02.1947 (Holstein et al.), in: UNWCC, Law Re-
ports, Vol. VIII, S. 22 ff.
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insbesondere militärisches, Handeln dem Recht der bewaffneten Konflikte
(ius in bello) unterliegt. Das Ziel rechtfertigt hier nicht die Mittel, seien sie
auch noch so effektiv. In unserer Zeit besteht im Krieg kein rechtsfreier
Raum, so dass die von Cicero in seiner Verteidigungsrede für T. Annius
Milo aufgestellte These „inter arma enim silent leges“14 hier nicht herange-
zogen werden kann, sondern sich auch die Armeen an die im Krieg gelten-
den Regeln zu halten haben.15 So verpflichtet das humanitäre Völkerge-
wohnheitsrecht die Konfliktparteien, sowohl zwischen Zivilisten und
Kombattanten, als auch zwischen zivilen und militärischen Objekten zu
unterscheiden und größeren Schaden für die feindlichen Zivilisten zu ver-
meiden.16 Da die Verpflichtungen, die sich aus dem Recht der bewaffneten
Konflikte ergeben, jedoch lange Zeit nicht an eine individuelle Verant-
wortlichkeit geknüpft waren, blieb es den Staaten überlassen, sicherzustel-
len, dass Einzelpersonen die Bestimmungen des Rechts der bewaffneten
Konflikte einhalten.17

Der Gedanke einer Strafbarkeit wegen Verletzungen des Kriegsrechts
entwickelte sich zunächst nur schleppend. Nachdem die nach dem ersten
Weltkrieg in den Art. 228 und 229 des Versailler Vertrages aufgenommene
Forderung nach der Bestrafung wegen der Verstöße gegen die Gesetze und
Gebräuche des Kriegs nicht umgesetzt werden konnte und auch die Straf-
verfolgung im Rahmen der Leipziger Prozesse eher rudimentär erfolgte,18

konnte sich nach dem zweitem Weltkrieg die Idee der Verurteilung der
Hauptkriegsverbrecher wegen „Verletzungen der Kriegsgesetze und Kriegs-
bräuche“ vor einer international besetzten Richterbank durchsetzen. Der
Internationale Militärgerichtshof in Nürnberg stellte in seinem Urteil he-
raus, dass

„Verbrechen gegen das Völkerrecht von Menschen und nicht von ab-
strakten Wesen begangen [werden] und nur durch Bestrafung jener
Einzelpersonen, die solche Verbrechen begehen, […] den Bestimmun-
gen des Völkerrechts Geltung verschafft werden“ kann.19

14 Cicero, Rede für Titus Annius Milo, S. 35, 43, Rn. 11 („unter den Waffen schwei-
gen die Gesetze“).

15 Siehe auch Cryer/Friman/Robinson/Wilmshurst, S. 224.
16 Vgl. Vice President Rivlin, in: Supreme Court of Israel, Urteil vom 16.12.2006

(Public Committee against Torture v. Israel), 46 ILM (2007), S. 375, 403 f.;
Henckaerts/Doswald-Beck, Vol. I, S. 3 ff.

17 Cottier, in: Triffterer/Ambos, Art. 8 Rn. 13.
18 Siehe dazu Kreß, JZ, 2006, S. 981; Ahlbrecht, S. 27 ff.
19 IMG, Urteil vom 01.10.1046 (The Major War Criminals), in: IMG-Protokolle,

Bd. 1, S. 189, 249.
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Dieser Gedanke wurde zwar in den Genfer Abkommen von 1949 aufge-
nommen, wonach die Vertragsparteien eine Verpflichtung trifft, die Straf-
barkeit schwerer Verletzungen der Abkommen nach innerstaatlichem
Recht sicherzustellen.20 Der sich an Nürnberg anknüpfende Gedanke einer
Institutionalisierung der internationalen Strafgerichtsbarkeit entwickelte
sich jedoch nur mühsam.21 Zu Verurteilungen auf internationaler Ebene
kam es erst, nachdem der UN-Sicherheitsrat vor dem Hintergrund der
Konflikte im ehemaligen Jugoslawien und in Ruanda und der hier began-
genen schweren Verbrechen durch entsprechende Resolutionen die ad hoc
Gerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawien und Ruanda ins Leben rief,
die letztlich den Weg zur Errichtung des Internationalen Strafgerichtshofs
(im Folgenden: IStGH) geebnet haben.

Nach Art. 5 Abs. 1 c) des Statuts des IStGH (im Folgenden: IStGH-Sta-
tut) unterliegen Kriegsverbrechen neben den Verbrechen des Völker-
mords, den Verbrechen gegen die Menschlichkeit und dem Verbrechen
der Aggression der Gerichtsbarkeit des IStGH. Sie gehören zu den
„schwersten Verbrechen […], welche die internationale Gemeinschaft als
Ganzes berühren“. Hier spiegelt sich die Präambel wider. Danach bekräfti-
gen die Vertragsstaaten des IStGH-Statuts,

„daß die schwersten Verbrechen, welche die internationale Gemein-
schaft als Ganzes berühren, nicht unbestraft bleiben dürfen und daß
ihre wirksame Verfolgung durch Maßnahmen auf einzelstaatlicher
Ebene und durch verstärkte internationale Zusammenarbeit gewähr-
leistet werden muß“.

Die Präambel lässt hier an die Worte des amerikanischen Militärgerichts in
Nürnberg erinnern, das dargelegt hatte:

„An international crime is such an act universally recognised as crimi-
nal, which is considered a grave matter of international concern and
for some valid reason cannot be left within the exclusive jurisdiction of
the state that would have control over it under ordinary juris-
diction.“22

20 Vgl. Art. 49 und 50 GA I, 50 und 51 GA II, Art. 129 und 130 GA III, Art. 146
und 147 GA IV; siehe dazu auch Ambos, in: Hasse/Müller/Schneider, S. 325, 329.

21 Für einen historischen Überblick, siehe Ahlbrecht, S. 124 ff. und 335 ff. und Bas-
siouni, Introduction to International Criminal Law, S. 535 ff.

22 U.S. Military Tribunal, 08.-19.02.1948 (The Hostages Trial), in: UNWCC, Law Re-
ports, Vol. VIII, S. 34, 54.
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Auch die seinerzeit vom Militärtribunal aufgestellte These “Acts prohibi-
ted are without deterrent effect unless they are punishable as crimes”23 hat
sich in der Präambel wiedergefunden, in der die Vertragsstaaten ihre Ent-
schlossenheit bekräftigen, „der Straflosigkeit der Täter ein Ende zu setzen
und so zur Verhütung solcher Verbrechen beizutragen“.

Was unter einem Kriegsverbrechen im Sinne des Statuts zu verstehen ist,
wird in der langen Liste des Art. 8 Abs. 2 IStGH-Statut definiert. Hier fin-
den sich auch die Kriegsverbrechen gegen Eigentum, die Thema dieser Ar-
beit sind, namentlich die Plünderung und die nicht durch militärische
Notwendigkeit gerechtfertigte Aneignung, Beschlagnahme oder Zerstö-
rung von Eigentum.

Ziel und Aufbau der Arbeit

Ziel der Arbeit ist eine intensive Auseinandersetzung mit den Kriegsver-
brechen gegen Eigentum, wie sie in Art. 8 Abs. 2 a) iv), Abs. 2 b) xiii),
Abs. 2 b) xvi), Abs. 2 e) xii) und Abs. 2 e) v) IStGH-Statut24 ihren Eingang
gefunden haben, sowie ein Vergleich mit den Eigentumsdelikten des § 9
Abs. 1 des deutschen Völkerstrafgesetzbuches (im Folgenden: VStGB). Da-
bei sollen die Tatbestandsmerkmale der Kriegsverbrechen gegen Eigentum
anhand einer kritischen Darstellung mit der bisherigen Rechtsprechung
ausgewählter internationaler Strafgerichtshöfe im Einzelnen erläutert wer-
den.

Art. 8 setzt eine Vielzahl von Normen des Rechts der bewaffneten Kon-
flikte in Straftatbestände um. Eine intensive Auseinandersetzung mit die-
sen Normen und der zu ihnen ergangenen Rechtsprechung ist daher uner-
lässlich. Weiterhin ist die Rechtsprechung des Jugoslawien-Strafgerichtsho-
fes und des Ruanda-Strafgerichtshofes für die Fortentwicklung des Rechts
der bewaffneten Konflikte von überragender Bedeutung gewesen. Im Hin-
blick auf die eigentumsrelevanten Verbrechen hat vor allem die Rechtspre-
chung des JStGH sehr viel zu deren Strukturierung und Verständnis beige-
tragen. Zudem wird die Rechtsprechung des Special Court for Sierra Leo-
ne betrachtet, da dieser sich im Rahmen des Plünderungsdelikts mit eini-
gen interessanten Fragen auseinandergesetzt hat. Daher widmet sich der
erste Teil dieser Arbeit der Entwicklung des Eigentumsschutzes im Recht

B)

23 U.S. Military Tribunal, 08.-19.02.1948 (The Hostages Trial), in: UNWCC, Law Re-
ports, Vol. VIII, S. 34, 53.

24 Im Folgenden sind Normen ohne weitere Bezeichnung solche des IStGH-Statuts.
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der bewaffneten Konflikte und der Strafbarkeit der Kriegsverbrechen ge-
gen Eigentum. Hier soll zum einen ein Überblick gegeben werden über
die Normen der Haager Landkriegsordnung von 1907 sowie der Genfer
Abkommen von 1949 und der Zusatzprotokolle von 1977, die sich unter
anderem auch mit dem Schutz des Eigentums im bewaffneten Konflikt be-
fassen. Zum anderen werden die Rechtsprechung der Militärgerichte in
Nürnberg sowie die Rechtsprechung der ad hoc Gerichtshöfe für Straftaten
im ehemaligen Jugoslawien und Ruanda und die Rechtsprechung des Spe-
cial Court for Sierra Leone überblicksmäßig dargestellt. Eine vertiefte Aus-
einandersetzung mit den Normen, die den Schutz des Eigentums im be-
waffneten Konflikt gewähren, sowie mit der Rechtsprechung der eben ge-
nannten Gerichte und der übrigen Nachkriegsrechtsprechung wird im
Verlauf der Arbeit bei der Darstellung der jeweiligen Tatbestandsmerkma-
le der einzelnen Kriegsverbrechen gegen Eigentum erfolgen. Auch wenn
der IStGH in seiner Rechtsprechung zum Teil betont hat, dass er sich nicht
an die Entscheidungen anderer Gerichte gebunden fühlt,25 dürfte vor al-
lem die Rechtsprechung des JStGH für die Weiterentwicklung des Rechts
der bewaffneten Konflikte, auch im Bereich der Eigentumsdelikte, von we-
sentlicher Bedeutung gewesen sein. Sodann gibt der erste Teil einen Über-
blick über die im IStGH-Statut aufgenommenen Kriegsverbrechen gegen
Eigentum. Dabei werden auch ihre Herkunft und ihre Verbrechensele-
mente kurz dargestellt. Der Überblick endet mit einer Darstellung der bis-
her vor dem IStGH entschiedenen Fälle.

Im zweiten Teil wird das Verhältnis der Kriegsverbrechen gegen Eigen-
tum zu anderen Kriegsverbrechen und zu den Verbrechen gegen die
Menschlichkeit erläutert.

Der dritte Teil dieser Arbeit widmet sich den einzelnen Tatbestands-
merkmalen der Kriegsverbrechen gegen Eigentum, wobei zunächst in ge-
botener Kürze eine Darstellung der allen Kriegsverbrechen gemeinsamen
Voraussetzungen, namentlich der Zusammenhang mit einem internatio-
nalen oder nichtinternationalen bewaffneten Konflikt, erfolgt. Die Kriegs-
verbrechen gegen Eigentum werden dabei – mit Ausnahme des Tatbestan-
des der Plünderung – nicht separat dargestellt. Vielmehr erfolgt eine ge-
meinsame Darstellung der einzelnen Tatbestandsmerkmale, um auf diese
Weise Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszustellen.

25 IStGH, Decision on the Confirmation of Charges, 30.09.2008 (Katanga and Ngud-
jolo Chui), ICC-01/04–01/07–717 para. 329; Urteil vom 21.03.2016 (Bemba),
ICC-01–05–01/08–3343, paras. 70 ff.
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Sodann wird im vierten Teil dieser Arbeit das Thema der Konkurrenzen
bearbeitet, bevor sich der fünfte Teil mit der Umsetzung der Kriegsverbre-
chen gegen Eigentum in § 9 Abs. 1 VStGB auseinandersetzt.

Das anwendbare Recht nach Art. 21 IStGH-Statut

Nach Art. 21 Abs. 1 wendet der Gerichtshof „an erster Stelle dieses Statut,
die Verbrechenselemente sowie seine Verfahrens- und Beweisordnung“ an
(Art. 21 Abs. 1 a), „an zweiter Stelle […] anwendbare Verträge sowie die
Grundsätze und Regeln des Völkerrechts, einschließlich der anerkannten
Grundsätze des internationalen Rechts des bewaffneten Konflikts“ (Art. 21
Abs. 1 b), sowie

„soweit solche fehlen, allgemeine Rechtsgrundsätze, die der Gerichts-
hof aus einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Rechtssysteme der
Welt, einschließlich, soweit angebracht, der innerstaatlichen Rechts-
vorschriften der Staaten, die im Regelfall Gerichtsbarkeit über das Ver-
brechen ausüben würden, abgeleitet hat, sofern diese Grundsätze nicht
mit diesem Statut, dem Völkerrecht und den international anerkann-
ten Regeln und Normen unvereinbar sind“ (Art. 21 Abs. 1 c).

Dabei muss nach Art. 21 Abs. 3 die
„Anwendung und Auslegung des Rechts […] mit den international an-
erkannten Menschenrechten vereinbar sein und darf keine benachteili-
gende Unterscheidung etwa aufgrund des Geschlechts […], des Alters,
der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion oder Weltanschau-
ung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen, eth-
nischen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt oder des
sonstigen Status machen“.

Die primäre Anwendung des Statuts und die Verbrechenselemente als
Auslegungshilfe zu Art. 8

Nach Art. 21 Abs. 1 a) wendet der IStGH „an erster Stelle dieses Statut, die
Verbrechenselemente sowie seine Verfahrens- und Beweisordnung“ an.
Das IStGH-Statut ist als völkerrechtlicher Vertrag nach Art. 31 Abs. 1 der
Wiener Vertragsrechtskonvention von 1969 „nach Treu und Glauben in
Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem

C)

I)
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Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles
und Zweckes auszulegen“.26

Die vorliegende Arbeit orientiert sich bei der Auslegung der Straftatbe-
stände zunächst an deren Wortlaut und zieht hierzu die amtliche deutsch-
sprachige Übersetzung des Vertragstextes heran,27 verkennt aber nicht,
dass diese letztlich nicht verbindlich ist. Nach Art. 128 sind der arabische,
chinesische, englische, französische, russische und spanische Wortlaut
gleich verbindlich. Daher werden auch die englischsprachigen Formulie-
rungen und Begriffe bei der Darstellung der Tatbestandsmerkmale heran-
gezogen.

Für das Verständnis und die Auslegung der einzelnen Kriegsverbrechen-
statbestände spielen die Verbrechenselemente eine große Rolle. Dabei han-
delt es sich um eine von einer Preparatory Commission für die einzelnen
im Statut aufgeführten Völkerstraftaten ausgearbeitete Übersicht der ob-
jektiven und teilweise auch der subjektiven Tatbestandsmerkmale.28 Art. 9
Abs. 1, Satz 1 bestimmt, dass die Verbrechenselemente „dem Gerichtshof
bei der Auslegung und Anwendung der Artikel 6, 7 und 8“ helfen. Sie wer-
den nach Art. 9 Abs. 1, Satz 2 „von den Mitgliedern der Versammlung der
Vertragsstaaten mit Zweidrittelmehrheit angenommen“. Nach Art. 9
Abs. 3 müssen „die Verbrechenselemente und ihre Änderungen […] mit
dem Statut vereinbar sein“.

Art. 9 wurde erst zu einem sehr späten Verhandlungszeitpunkt in das
Statut eingefügt. Der Hintergrund war der Vorschlag einer kleinen Grup-
pe von Staaten, insbesondere der USA, die Verbrechenselemente in einem
von dem Statut gesonderten Dokument festzuhalten, um so ein höheres
Maß an Rechtssicherheit und Rechtsklarheit zu erreichen. Daher wurde
teilweise auch vorgeschlagen, die Verbrechenselemente für bindend zu er-
klären.29 Zudem sollte für die Staaten Sicherheit geschaffen werden, die
Bedenken hatten, das Gericht könne seine Aktivitäten zu sehr ausweiten
und über das hinausgehen, was als „schwerste Verbrechen, die die interna-
tionale Gemeinschaft als Ganzes berühren“ anzusehen wäre.30 Die Mehr-

26 Zur Anwendbarkeit der Art. 31–33 WVRK im Einzelnen Grover, S. 40 f.
27 BGBl. 2000 II, S. 1393; abgedr. in: Dokumente zum Humanitären Völkerrecht,

2. Auflage, S. 937 ff.
28 Report of the Preparatory Commission for the International Criminal Court,

02.11.2010, PCNICC/2000/1/Add.2.; Lindemann beschreibt die Verbrechensele-
mente als “eine Art Gebrauchsanweisung“, HuV-I 1999, S. 213.

29 Vgl. Dörmann, Elements of War Crimes, S. 8; Hebel, in: Lee, Elements of Crimes,
S. 3; siehe auch Koch, ZIS 2007, S. 150, 151 zur Position der USA.

30 Vgl. Robinson/von Hebel, in: Lee, Elements of Crimes, S. 219.
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heit der Staaten stellte jedoch in den Vordergrund, dass durch eine bin-
dende Wirkung das richterliche Ermessen zu sehr eingeschränkt werde.
Hinsichtlich der Kriegsverbrechen sei zudem zu beachten, dass die in
Art. 8 im Einzelnen aufgeführten Verbrechen auf bereits bestehendem hu-
manitärem Völkerrecht beruhten und damit der Interpretationsrahmen
bereits vorgegeben sei.31 Aus diesem Grund seien die Verbrechenselemente
nicht unbedingt notwendig gewesen, um dem Legalitätsprinzip gerecht zu
werden.32 Art. 9 ist als ein Kompromiss dieser beiden Standpunkte zu se-
hen und stellt klar heraus, dass die Verbrechenselemente zwar Interpretati-
onshilfen sind, die Richter jedoch nicht binden.33

Diese Stellung der Verbrechenselemente spiegelt sich in Art. 21 Abs. 1 a)
wider. Danach wendet der Gerichthof „an erster Stelle dieses Statut, die
„Verbrechenselemente“ sowie seine Verfahrens- und Beweisordnung“ an.
Die Tatsache, dass die Verbrechenselemente hier auf der gleichen Ebene
wie das Statut genannt werden, könnte zu der Schlussfolgerung führen, sie
als ebenso bindend anzusehen. So ist teilweise vertreten worden, dass man
in der englischen Version in die Formulierung „the Court shall apply“
[Hervorhebung durch die Verfasserin] eine Bindung hineinlesen könne.34

Dies wäre jedoch angesichts der Entstehungsgeschichte der Verbrechens-
elemente nicht sachgerecht, da eine allgemeine Akzeptanz für die Verbre-
chenselemente nur durch die aktuelle Formulierung des Art. 9, der aus-
drücklich davon spricht, dass die Verbrechenselemente dem Gerichtshof
bei der Auslegung helfen, erreicht werden konnte und es während der Ver-
handlungen zu keinem Zeitpunkt eine Mehrheit für eine bindende Wir-
kung gegeben hat.35

Auch wenn die Verbrechenselemente die Richter nicht binden, können
sie in ihrer ihnen nach Art. 9 Abs. 1, S. 1 zugedachten Rolle als Ausle-
gungshilfen Vorteile mit sich bringen. Zum einen können sie den Rich-
tern aufzeigen, welchen Standpunkt die Staatengemeinschaft zu einer be-

31 Vgl. Dörmann, Elements of War Crimes, S. 8; ders. in: Fischer/Kreß/Lüder, S. 95;
von Hebel, in: Lee, Elements of War Crimes, S. 6.

32 Robinson/von Hebel, in: Lee, Elements of War Crimes, S. 224.
33 Dörmann, Elements of War Crimes, S. 8; ders., in: Fischer/Kreß/Lüder, S. 95; He-

bel, in: Lee, Elements of War Crimes, S. 3; Lindemann, HuV-I, S. 213; Hochmayr,
JICJ 12 (2014), S. 655, 658.

34 Zur Darstellung von Hebel in: Lee, Elements of War Crimes, S. 8.
35 Von Hebel, in: Lee, Elements of War Crimes, S. 8; siehe dazu auch Gadirov/Clark,

in: Triffterer/Ambos, Art. 9 Rn. 31.
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stimmten Rechtsfrage eingenommen hat.36 Zum anderen halten sie gegen-
über dem Statut – insbesondere vor dem Hintergrund, dass Art. 8 aus einer
Zusammenstellung von Normen verschiedener Verträge aus unterschiedli-
chen Zeiten mit unterschiedlicher Sprache besteht – eine modernere und
einheitlichere Terminologie bereit.37

Außerdem können die Verbrechenselemente dabei helfen, solche
Kriegsverbrechen, die sich überschneiden, voneinander abzugrenzen. Dies
gilt auch für die in dieser Arbeit angesprochenen Eigentumsdelikte. Insbe-
sondere ist eine Überschneidung zwischen der Beschlagnahme feindlichen
Eigentums (Art. 8 Abs. 2 b) xiii)) und der Plünderung (Art. 8 Abs. 2 b) xvi))
denkbar. Den Verbrechenselementen lässt sich entnehmen, dass bei der
Plünderung die Aneignung für den privaten oder persönlichen Gebrauch
Tatbestandsvoraussetzung ist, während bei der Beschlagnahme feindlichen
Eigentums die fehlende Rechtfertigung durch militärische Notwendigkeit
in den Vordergrund rückt. Obwohl in vielen Situationen Überschneidun-
gen denkbar sind, stellen die Verbrechenselemente dar, dass es sich um
zwei voneinander zu trennende Verbrechen handelt.38

Insofern kann hier der Auffassung, die die Verbrechenselemente nur als
„Übergangserscheinung“ bis sich die Urteilstätigkeit verfestigt hat, ansieht
und sie nur als Mittel anerkennt, die Akzeptanz des IStGH in den ersten
Jahren seines Bestehens zu festigen,39 nicht gefolgt werden.

Allerdings sind die Verbrechenselemente auch jeweils vom IStGH auf
ihre Vereinbarkeit mit dem Statut zu überprüfen.40 Sollten die Richter der
Auffassung sein, dass ein Verbrechenselement mit dem IStGH-Statut nicht
vereinbar ist, werden sie das Statut, so wie sie es selbst interpretieren, anzu-
wenden haben.41 In diesem Zusammenhang hat die Verfahrenskammer

36 Koch, ZIS 2007, S. 150, 154; von Hebel, in: Lee, Elements of War Crimes, S. 8; Gro-
ver, S. 287, 366; La Haye, in: Lattanzi/Schabas, Vol. II, S. 305, 331.

37 Robinson/von Hebel, in: Lee, Elements of Crimes, S. 224 f.; mit Blick auf die Ver-
einheitlichung der Terminologie erörtern Robinson/von Hebel weiter, dass die
Verbrechenselemente zum einen den nationalen Gesetzgebern bei der Umset-
zung des Statuts in nationales Recht behilflich sein und auf eine Harmonisierung
des internationalen und nationalen Rechts hinwirken können, zum anderen
auch bei der Strafverfolgung internationaler Verbrechen vor nationalen Gerich-
ten eine Hilfe sein können; vgl. dazu Robinson/von Hebel, in: Lee, Elements of
Crimes, S. 230.

38 Robinson/von Hebel, in: Lee, Elements of Crimes, S. 225 f.
39 Koch, ZIS 2007, S. 150, 154.
40 Ambos, in: Hasse/Müller/Schneider, S. 325, 346; Dörmann/Kreß, HuV-I 1999,

S. 200, 203.
41 Robinson/von Hebel, in: Lee, Elements of Crimes, S. 230.
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des IStGH im Fall Bemba dargestellt, dass die Verbrechenselemente zwar
bei der Anwendung der Normen helfen sollen, sich aber aus Art. 9 Abs. 3
ergebe, dass dem Statut gegenüber den Verbrechenselementen stets der
Vorrang einzuräumen ist.42

Neben den Verbrechenselementen für die einzelnen Tatbestände wur-
den auch die allgemeinen Elemente des Kriegsverbrechens in einer Einlei-
tung festgehalten. Die Verbrechenselemente für die jeweiligen Kriegsver-
brechen gegen Eigentum werden im Einzelnen im 1. Teil dieser Arbeit un-
ter Punkt B) I) dargestellt. Auf sie wird sodann bei der ausführlichen Erör-
terung der einzelnen Tatbestandsmerkmale im 3. Teil dieser Arbeit zurück-
zukommen sein.

Das Recht der bewaffneten Konflikte als Interpretationshilfe

Die kurzen Definitionen der Kriegsverbrechen in Art. 8 sind nicht immer
selbsterklärend. Da jeder einzelne Tatbestand des Art. 8 auf eine Norm des
humanitären Völkerrechts zurückgeht, ist bei der Prüfung des strafbaren
Verhaltens und der Ausnahmefälle, in denen ein solches Verhalten recht-
mäßig sein kann, auf das bewährte System des Rechts der bewaffneten
Konflikte zurückzugreifen.43 Dies ergibt sich zum einen aus der Einleitung
der Verbrechenselemente zu den Kriegsverbrechen, zum anderen aus
Art. 21 Abs. 1 b), wonach der Gerichtshof

„an zweiter Stelle, soweit angebracht, anwendbare Verträge sowie die
Grundsätze und Regeln des Völkerrechts, einschließlich der anerkann-
ten Grundsätze des internationalen Rechts des bewaffneten Konflikts“

anwendet. Das bedeutet, dass bei der Auslegung der Kriegsverbrechen
auch auf die Genfer Abkommen von 1949 und die beiden Zusatzprotokol-
le von 1977 zurückgegriffen werden kann, was vom IStGH so auch prakti-
ziert wird.44 Zudem beinhalten die „anerkannten Grundsätze“ auch das
Völkergewohnheitsrecht.45 Dies entspricht auch Art. 38 des Statuts des In-

II)

42 IStGH, Urteil vom 21.03.2016 (Bemba), ICC-01/05–01/08–3343, paras. 66 ff.; glei-
ches gilt mit Blick auf Art. 51 Abs. 5 IStGH-Statut auch für die Verfahrens- und
Beweisordnung.

43 Cottier, in: ELSA, S. 163, 175; Cryer/Friman/Robinson/Wilmshurst, S. 226.
44 Siehe IStGH, Urteil vom 14.02.2012 (Lubanga), ICC-01/04–01/06–2842, para. 607;

Urteil vom 21.03.2016 (Bemba), ICC-01/05–01/08–3343, para. 70.
45 Vgl. IStGH, Urteil vom 21.03.2016 (Bemba), ICC-01/05–01/08–3343, para. 71;

Hochmayr, JICJ 12 (2014), S. 655, 668.
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